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EINE RIEDEN  AHNUNG EGIERENDE

Der oppelte Auftrag der Kirche in Sachen weltlichen Friedens
I} |Grufß und Anrede! 12} Mır 1sSt ebenso w1ıe anderen heute erst ekannt
geworden das ernste Orhaben und die plötzliche Erregung zwischen
und |Eure kurfürstlichen und tfürstlichen Gnaden!|. Und obwohl mMIr als
einem Prediger und nhaber e1ines geistlichen Amites 1n dieser aCcC weder
Recht sprechen och durchzusetzen irgendwie gebührt, weil panz
reıin weltliche Sachen sind, VO  — denen mM1r auch nicht viel w1issen aufge-
tragen 1St, gilt da doch CGiottes Wort 11ım 2,1f  1 das u1ls und der SaNnzell
Kirche efiehlt, da{ WI1T unls5 die weltlichen egenten kümmern und
Frieden und eın ungestortes Leben auf Erden beten, wider den Teufel, den
tifter und nfänger en Unifriedens

13 Das eiıne tuc uUNsSCICS5 Sorgens ıst 1U  - geschehen und geschieht och
äglich VO  - aNZCHN Herzen, nämlich das ebet, w1e das sowohl Bücher und
(„‚esänge bezeugen, besonders jetzt, nachdem der Teutel geschwind und
plötzlich diesen Streit CITegL hat

4] Zum andern 1St uns aufgetragen, da{ß WIT auch Ottes Wort un!
anzeıgen mussen 1n allerie1 Antftfechtungen, se1l CS die Betrübten trö-
sSten oder die Angefochtenen ermahnen oder die Halsstarrigen und äahn
1C eute ın Schrecken versetfzen amı ich 1U  - hierin auch das e1INne
tue und VOT (jott meın (ijewissen entlaste, bitte ich untertänı1gst, und

wollten mich gnädiglich anhören. Denn ich 111 nicht meıne orte,
sondern ottes Wort reden, insbesondere da doch und gemeiınsam
mıiıt den Landständen das Evangelium ansgeNOÖOIMNMEC: haben un: bekennen,
Christen se1n, S1e wollen und sollen das Wort Christi hören und ihm

Mahnschreiben den Kurtfürsten Johann Friedrich VO  a} Sachsen und den
Herzog Meoritz VOIN Sachsen, datieren auf April y42; WABRr I 32—36 NrT.
3733; ext moOodernisiert und UrC. Zwischenüberschriften erganzt

Veranlaßt 1st Luthers Schreiben adurch, da{iß der sächsische Kurtürst 1 rühjahr
542 eigenmächtig das Gebiet des mtes Wurzen, Ööstlich Von Le1ipz1ig mıiıt einem

Übergang über die Mulde, besetzen ließ, obwohl die beiden ettiner Linıen sich 1in
die Schutzherrschatt über dieses weltliche Stiftsgebiet des Bischofs VO  a} Meißen
teilten. erzog Morıtz drohte, auf das einselt1g kursächsische Vorgehen mM1t einem
militärischen Feldzug reaglıeren. DIie Kontrahenten haben dann jedoch sehr
schnell und unabhängig VO  — diesem Schreiben Luthers die „Wurzener Fehde bei
gelegt. Vgl Wartenberg: artın Luther un:! Moritz VO  - Sachsen; Lu)j 42, “ /
( 52-—7 1} S7_60/ Wolgast: Die Wittenberger Theologie und die Politik der CVansC-
ischen Stände; Cütersloh 197/7/7, 262-—269.

104 Luther 65, 104—109, SSN 0-6
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M A R T I N  LUTHER:
EINE F R I E D E N S M A H N U N G  AN  R E GI E RE ND E  *

Der doppelte Auftrag der Kirche in Sachen weltlichen Friedens
[1] [Gruß und Anrede] [2] Mir ist ebenso wie anderen heute erst bekannt 
geworden das ernste Vorhaben und die plötzliche Erregung zwischen E. k. 
und f. G. [Eure kurfürstlichen und fürstlichen Gnaden]. Und obwohl mir als 
einem Prediger und Inhaber eines geistlichen Amtes in dieser Sache weder 
Recht zu sprechen noch durchzusetzen irgendwie gebührt, weil es so ganz 
rein weltliche Sachen sind, von denen mir auch nicht viel zu wissen aufge- 
tragen ist, so gilt da doch Gottes Wort 1 Tim 2,1f, das uns und der ganzen 
Kirche befiehlt, daß wir uns um die weltlichen Regenten kümmern und um 
Frieden und ein ungestörtes Leben auf Erden beten, wider den Teufel, den 
Stifter und Anfänger allen Unfriedens.

[3] Das eine Stück unseres Sorgens ist nun geschehen und geschieht noch 
täglich von ganzem Herzen, nämlich das Gebet, wie das sowohl Bücher und 
Gesänge bezeugen, besonders jetzt, nachdem der Teufel so geschwind und 
plötzlich diesen Streit erregt hat.

[4] Zum ändern ist uns aufgetragen, daß wir auch Gottes Wort und Gebot 
anzeigen müssen in allerlei Anfechtungen, sei es um die Betrübten zu trö- 
sten oder die Angefochtenen zu ermahnen oder die Halsstarrigen und ähn- 
liehe Leute in Schrecken zu versetzen. Damit ich nun hierin auch das Meine 
tue und vor Gott mein Gewissen entlaste, so bitte ich untertänigst, E. k. und 
f. G. wollten mich gnädiglich anhören. Denn ich will nicht meine Worte, 
sondern Gottes Wort reden, insbesondere da doch E. k. und f. G. gemeinsam 
mit den Landständen das Evangelium angenommen haben und bekennen, 
Christen zu sein, d.h. sie wollen und sollen das Wort Christi hören und ihm

* Mahnschreiben an den Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen und an den 
Herzog Moritz von Sachsen, zu datieren auf 7. April 1542; WABr 10, S. 32-36 Nr. 
3733; Text modernisiert und durch Zwischenüberschriften ergänzt.

Veranlaßt ist Luthers Schreiben dadurch, daß der sächsische Kurfürst im  Frühjahr 
1542 eigenmächtig das Gebiet des Amtes Wurzen, östlich von Leipzig m it einem  
Übergang über die Mulde, besetzen ließ, obwohl die beiden Wettiner Linien sich in 
die Schutzherrschaft über dieses w eltliche Stiftsgebiet des Bischofs von Meißen 
teilten. Herzog Moritz drohte, auf das einseitig kursächsische Vorgehen m it einem  
militärischen Feldzug zu reagieren. D ie Kontrahenten haben dann jedoch sehr 
schnell und unabhängig von diesem Schreiben Luthers die » Wurzener Fehde« bei- 
gelegt. Vgl. G. Wartenberg: Martin Luther und Moritz von Sachsen,· LuJ 42,1975, S. 
(52-71) 57-60; E. Wolgast: D ie Wittenberger Theologie und die Politik der evange- 
lischen Stände,· Gütersloh 1977, S. 262-269.
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gehorchen. Und gewiß gilt, weil ich aufbeiden Seiten 1n dem Ansehen stehe,
daß ich eın nhener Christi und Prediger des Evangeliums bin, W 4s der Wa  E
eıt entspricht: Wer mich hört, der Ört durch ( xOtt, w1e Christus spricht
ILk 1  ' » Wer euch hört, der Ort mich. Wer euch verachtet, der verachtet
mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat«,
davor ewahre uns (xott; Amen

15 Er spricht aber: »Selig sind die Friedensstifter; denn sS1€e sollen Ottes
Kinder heißen«, Mt S, hne Z weitel wird umgekehrt en » Ver-
flucht sind die Friedenshasser; denn S1e MUSSEN des Teutfels Kinder heißen CC

Fın olcher Druc. wird, da cl eın Wort des allmächtigen ottes lst, keinen
Unterschie der ersonen achten, W1E hoch gestellt S1e se1en, sondern hat
alle sich und gebietet a  en, Frieden halten bei Verlust ew1ger Ne-
igkeit oder, Was gleich viel 1st, der Kindschaft ottes

16) arum 1st dieses das ottes, dem und verpflichtet
sind, VOITI en ıngen ach Frieden trachten, un!: ZwW al mi1t Rat und Jat,
und sollte 6S auch Leib und (,ut kosten, ich ı1l schweigen Von olchem
leichten und geringen chaden, Ww1e jJetz 1n diesem gegenwärtigen Fall
bevorstehen kannn Denn dem göttlichen ebot werden und

ohne Verletzung des („EW1SSENS, Ja ohne Gefahr ewiger Verdammnis
nicht ın diesem ungestumen Orn und nirıeden fortfahren können.

(zott dem Vergeltungsdrang Schranken UrC. das ec.
7 »Ia«, könnte 1111l SqCI, »Niemand kann länger rieden aben, als seın
Nachbar will.« Das 1St wahr. ara antwortet (iott aber |Röm ı2,18]
„Soviel euch 1St, habt mi1t en Menschen Frieden.« Demnach Imussen

und mıiıt Eurer beiden Landständen hierin Ciott auch
Gehorsam schuldig se1n bei ewiger Verdammnis, un!‘ CS INU:| eiıne NSeite der
anderen Frieden un: Rechtsvergleich anbieten.

18] Wenn Isdann Rechtsvergleich und Urteil sind, 1as sich
dann wehren, wWCTI da kann. Denn auch die Rechtssatzungen » NIe-
mand soll SCe1nN eigener Richter Se1IN«, viel weniger sein eıgener Vergelter.
Und »„Wer zurückschlägt, 1St 1 Unrecht«, ‚US$!  IN eiNZ1g die elende

unglücksbedingte| Notwehr.
91S0 hat wWanrlıc. (s:Ott auch die Vergeltung art verboten |Röm 12,19]:

»| die Rache 1St me1ın, ich 11l vergelten.« Wer LU  - (,oOtt das Gericht un! die
Vergeltung nehmen will, den wird Ottes Urteil treften, Röm 3,
IO Und WEl I1T jemand meılinen ater oder Bruder erschlüge, bın ich

ennoch gegenüber dem Mörder nicht Richter och Vergelter. Und WOZU

bedart 11141l der Rechte und der rigkeit, Ja WOZUu bedart 111a ottes, WEl

eın jeder selbst 111 Richter, Vergelter, Ja (‚ott selbst sSe1inNn wider und ber
seinesgleichen oder seINeEN Nächsten? Besonders 1n weltlichen Sachen;
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gehorchen. Und gewiß gilt, weil ich auf beiden Seiten in dem Ansehen stehe, 
daß ich ein Diener Christi und Prediger des Evangeliums bin, was der Wahr- 
heit entspricht: Wer mich hört, der hört dadurch Gott, wie Christus spricht 
[Lk io, 16]: »»Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verachtet, der verachtet 
mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat«, 
davor bewahre uns Gott; Amen.

[5] Er spricht aber: »»Selig sind die Friedensstifter,· denn sie sollen Gottes 
Kinder heißen«*, Mt 5,9. Ohne Zweifel wird es umgekehrt heißen: »»Ver- 
flucht sind die Friedenshasser; denn sie müssen des Teufels Kinder heißen.« 
Ein solcher Spruch wird, da er ein Wort des allmächtigen Gottes ist, keinen 
Unterschied der Personen achten, wie hoch gestellt sie seien, sondern hat 
alle unter sich und gebietet allen, Frieden zu halten bei Verlust ewiger Se- 
ligkeit oder, was gleich viel ist, der Kindschaft Gottes.

[6] Darum ist dieses das erste Gebot Gottes, dem E. k. und f. G. verpflichtet 
sind, vor allen Dingen nach Frieden zu trachten, und zwar m it Rat und Tat, 
und sollte es auch Leib und Gut kosten, ich will schweigen von solchem 
leichten und geringen Schaden, wie er jetzt in diesem gegenwärtigen Fall 
bevorstehen kann. Denn entgegen dem göttlichen Gebot werden E. k. und 
f. G. ohne Verletzung des Gewissens, ja ohne Gefahr ewiger Verdammnis 
nicht in diesem ungestümen Zorn und Unfrieden fortfahren können.

Gott setzt dem Vergeltungsdrang Schranken durch das Recht 
[7] »»Ja«, könnte man sagen, »»niemand kann länger Frieden haben, als sein 
Nachbar will.« Das ist wahr. Darauf antwortet Gott aber so [Röm 12,18]: 
»»Soviel an euch ist, habt mit allen Menschen Frieden.« Demnach müssen 
E. k. und f. G. zusammen m it Eurer beiden Landständen hierin Gott auch 
Gehorsam schuldig sein bei ewiger Verdammnis, und es muß eine Seite der 
anderen Frieden und Rechtsvergleich anbieten.

[8] Wenn alsdann Rechtsvergleich und Urteil ergangen sind, so mag sich 
dann wehren, wer da kann. Denn auch die Rechtssatzungen sagen: »»Nie- 
mand soll sein eigener Richter sein«, viel weniger sein eigener Vergelter. 
Und: »»Wer zurückschlägt, ist im Unrecht«, ausgenommen einzig die elende 
[= unglücksbedingte] Notwehr.

[9]S0 hat wahrlich Gott auch die Vergeltung hart verboten [Röm 12,19]: 
»»Die Rache ist mein, ich will vergelten.« Wer nun Gott das Gericht und die 
Vergeltung nehmen will, den wird Gottes Urteil treffen, Röm 13,2.

[10] Und wenn mir jemand meinen Vater oder Bruder erschlüge, so bin ich 
dennoch gegenüber dem Mörder nicht Richter noch Vergelter. Und wozu 
bedarf man der Rechte und der Obrigkeit, ja wozu bedarf man Gottes, wenn 
ein jeder selbst will Richter, Vergelter, ja Gott selbst sein wider und über 
seinesgleichen oder seinen Nächsten? Besonders in weltlichen Sachen,·
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denn 1ın geistlichen Sachen 1st eın anderes, eın Christ durchaus Richter
1st ber die Welt und alle euftfe vgl KOTr 6,2{], ıst Werkzeug oder
unge VO  - ottes Wort !J)enn des Christen Wort ist eın Wort („ottes, der
keinesgleichen och eınen Nächsten hat, sondern ber alle Richter, Vergel-
ter un!: Herr 1st

orauf A Jetz: ankommt
I 1 SO 1st 1N dieser plötzlichen Entzweıung och keine Rechtsprüfung oder
Verhandlung OIg!  IM! worden, viel weniger ist eın endgültiges Urteil
gesprochen, worauthin 11129  — M1 gutem (:ewissen die Vergeltung oder Strate
vornehmen könnte. Obwohl doch diese teine Kostbarkeit gibt, das fürst-
1C. Hofgericht |(gemeinsam für die beiden sächsischen Fürstentümer|,
1ıitem viele feine, lobenswerte Grafen, Herren, Rıtter und gelehrte Jur1-
StCH, die solche AaC VO anhören und erwagen könnten, schließlich
auch die erbvereinigten Fürsten \von essen und Brandenburg] und viel-
leicht och mehr, als ich weiß, bei welchen alVO beider Seiten Recht
oder Unrecht ertorschen und beschliefßen könnte, damit INan nicht wider
(lott und eigene Seligkeit dareintahre und, ohne einen Schiedsspruch g -
sucht, angehört und Zu1 Kenntnisp aben, dem Teufel
Ehren und (sOtt Unehren Land und eute, Leib un eele opfern müßte
I2 Ist doch das Städtchen Wurzen nicht die Kosten werIt, die bereits

draufgegangen sind, schweigen SOILC. große Erregung derart großer, mäch-
iger Fürsten und vortreifflicher Landstände

1 3/Un für vernünftige Leute sieht c5S nicht anders aus, als WEeNn zwel
Vo Bauern sich 1 Wirtshaus eines zerbrochenen Gillases schlügen
oder Zzwel Narren eines tuc. Brots, 1U der eute un: seiıne
Gefolgschaft Adus olchem Funken SCIM eın großes euer aufblasen wollten,
den Feinden ZUT Freude, den Nichtc.  sten ZU Gelächter, dem Evangelium

einer besonderen Schande, damit CI Ider Teufel| UrC. seine Lästermäuler
rühmen könnte Siehe da, das sind evangelische Fürsten und Landstände,
dieerWelt den WegZU Himmel weısen und alle Menschen die ahrheıt
lehren wollen und sind doch solche Narren Uun!‘ Kınder geworden, S1e
selbst nicht W15sen 5a11 geringe weltliche Sachen miıt eCc und Vernuntit

behandeln Pfui, die Evangelischen! €< Ja reilich, olches werden WIrV
eute underWelt hören mMuUussen. Das wird C(:‚ott besonders übel gefallen,
dafiß Se1in Name unsertwillen entheiligt werden sollte, Röm 2,24.

Was ist der Finsatz WEer
114] Darum ıst auch dieser Krijeg WI1IE el Seiten ohl wissen, WE S1e
EK edenken kein Krıeg, sondern eın rechter Aufruhr, Ja fürwahr eın Haus-
aufruhr, aterund Sohn,erundetterübereinander herfallen Denn
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denn in geistlichen Sachen ist es ein anderes, wo ein Christ durchaus Richter 
ist über die Welt und alle Teufel [vgl. 1 Kor 6,21], d.h. er ist Werkzeug oder 
Zunge von Gottes Wort. Denn des Christen Wort ist ein Wort Gottes, der 
keinesgleichen noch einen Nächsten hat, sondern über alle Richter, Vergel- 
ter und Herr ist.

Worauf es jetzt ankom mt
[11]S0 ist in dieser plötzlichen Entzweiung noch keine Rechtsprüfung oder 
Verhandlung vorgenommen worden, viel weniger ist ein endgültiges Urteil 
gesprochen, woraufhin man mit gutem Gewissen die Vergeltung oder Strafe 
vornehmen könnte. Obwohl es doch diese feine Kostbarkeit gibt, das fürst- 
liehe Hofgericht [gemeinsam für die beiden sächsischen Fürstentümer], 
item so viele feine, lobenswerte Grafen, Herren, Ritter und gelehrte Juri- 
sten, die solche Sache zuvor anhören und erwägen könnten, schließlich 
auch die erbvereinigten Fürsten [von Hessen und Brandenburg] und viel- 
leicht noch mehr, als ich weiß, bei welchen man zuvor beider Seiten Recht 
oder Unrecht erforschen und beschließen könnte, damit man nicht wider 
Gott und eigene Seligkeit dareinfahre und, ohne einen Schiedsspruch ge- 
sucht, angehört und zur Kenntnis genommen zu haben, so dem Teufel zu 
Ehren und Gott zu Unehren Land und Leute, Leib und Seele opfern müßte.

[12] Ist doch das Städtchen Wurzen nicht die Kosten wert, die bereits 
draufgegangen sind, zu schweigen solch große Erregung derart großer, mäch- 
tiger Fürsten und vortrefflicher Landstände.

[13]Und für vernünftige Leute sieht es nicht anders aus, als wenn zwei 
volle Bauern sich im Wirtshaus wegen eines zerbrochenen Glases schlügen 
oder zwei Narren wegen eines Stück Brots, nur daß der Teufel und seine 
Gefolgschaft aus solchem Funken gern ein großes Feuer aufblasen wollten, 
den Feinden zur Freude, den Nichtchristen zum Gelächter, dem Evangelium 
zu einer besonderen Schande, damit er [der Teufel] durch seine Lästermäuler 
rühmen könnte: »Siehe da, das sind evangelische Fürsten und Landstände, 
die aller Welt den Weg zum Himmel weisen und alle Menschen die Wahrheit 
lehren wollen und sind doch solche Narren und Kinder geworden, so daß sie 
selbst nicht wissen ganz geringe weltliche Sachen mit Recht und Vernunft 
zu behandeln. Pfui, die Evangelischen! « Ja freilich, solches werden wir vom 
Teufel und aller Welt hören müssen. Das wird Gott besonders übel gefallen, 
daß sein Name so um unsertwillen entheiligt werden sollte, Röm 2,24.

Was ist der Einsatz wert}
[14] Darum ist auch dieser Krieg -  wie beide Seiten wohl wissen, wenn sie 
es bedenken -  kein Krieg, sondern ein rechter Aufruhr, ja fürwahr ein Haus- 
aufruhr, wo Vater und Sohn, Bruder und Vetter übereinander herfallen. Denn
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die beiden Fürstentümer sind nah untereinander verwandt, dafß 1LL1all S1e
mıt ecCc eın Haus, eın Geblütenkann VO:  D oben bis ach iJa
sind die beiden Fürsten ne VOn Zzwelıl Schwestern, weıter ıst der del
untereinander vervettert, verschwistert, verschwägert, befreundet, Ja
Brüder, äter, ne untereinander, w as 1411l durchaus eın Haus, eın Blut
CNNEN annn uch die Bürger und BKauern enuntereinander ihre Töch-
ter und Nne sich gegeben und} daß Ian nicht näher VCI-

wandt eın könnte. Und SOIC ahe Verwandtschaft, ja Geblütseinheit, csoll.
Urc den Teufel ineinander gesturzt und verwirrt werden einer

Laus Ooder 1Sse? IDenn W as annn Wurzen MI1t seinem SaNZeCI bischöflichen
Herrschaftsrang mehr sSe1N als eine nichtige aus gegenüber sovie] teuremM,
e  em, nah verwandtem Blut? (,Ott sollte doch mıiıt Blitz und Onner plötz-
iıch dreinschlagen, besonders weil die Christen solche unsiınnigen Teutel
sSC1nN wollen un! Cc5 besser ware, Türken und lataren 1mM Lande dulden.

115| Ich en das Wort des verstorbenen Kurtürsten Friedrich, als
mıiıt Erfurt übel dran WArl. Damals wollten etliche Kriegsieute Erfurt für ;h:
übertallen, wWenNnn CI ünft Mannn riskieren wollte „Selbst eın Mann ware
zuviel«, sprach CI, obwohl doch Erturt eın Yailz anderer Braten 117 der Küche
SCWESCH ware als Wurzen [)as wäaIl e1n Fürst!

Was VOTr (sott bedacht werden mufß
| I Demnach ıst meıne untertäniıge 1  e, und woilten (‚ott ehren,
ihre eigene Seligkeit erwägen und nıiıcht die ewıge chande und böse ach-
rede als Erblast auf eın herrschaftliches, lobenswertes Fürstentum aden,
auch die Untertanen edenken, sich wider den eufe bekreuzigen
und meılıner Bıtte efalten dies £U:  3 allein 1n eın Kämmerlein
gehen, niederknien, die ugen CI Himmelen un! mıit TnNns eın ater-

beten Dann wird, (‚Ott will, der heilige e1s und erzen
ändern.

117| uch können gewifß 4SSE1DE alle Cun, die rechtschaffenen Herzens
sind den Landständen beider Seıiıten { ie anderen tollen Hunde kön-
1IC  - derweil Iuchen und ZU Henker gehen miıt ihrem (xoOtt, dem Teutel,
dem (,Ott UrCc. Vaterunser-Gebet gewiß wehren kann.

DIie Tage VOTNTI Recht un Notwehr
118| Und w as (‚oOtt verhüten moOge und wotür Ja du, meın lieber Herr ESUS
Christus, mich Sarmnt allen, die mM1t M1r beten, Znädiglich erhören wollest
WEn qaut einer e1ıte urs Oder Landstände Frieden und eCc. verweigern
un: mı1t dem Kopf (:ott anlauifen un!: m1t rachgierigem, tollem Orn
wuten, niemanden hören och beachten wollten, wohlan, ın diesem Fall,
den (soOtt gnädiglich abwende, ich auft die Seite, sSe1 meın gnädiger
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die beiden Fürstentümer sind so nah untereinander verwandt, daß man sie 
mit Recht ein Haus, ein Geblüt heißen kann von oben an bis nach unten. Da 
sind die beiden Fürsten Söhne von zwei Schwestern, weiter ist der Adel 
untereinander vervettert, verschwistert, verschwägert, befreundet, ja sogar 
Brüder, Väter, Söhne untereinander, was man durchaus ein Haus, ein Blut 
nennen kann. Auch die Bürger und Bauern haben untereinander ihre Töch- 
ter und Söhne sich gegeben und genommen, so daß man nicht näher ver- 
wandt sein könnte. Und solch nahe Verwandtschaft, ja Geblütseinheit, soll- 
te durch den Teufel so ineinander gestürzt und verwirrt werden wegen einer 
Laus oder Nisse? Denn was kann Wurzen mit seinem ganzen bischöflichen 
Herrschaftsrang mehr sein als eine nichtige Laus gegenüber soviel teurem, 
edlem, nah verwandtem Blut? Gott sollte doch mit Blitz und Donner plötz- 
lieh dreinschlagen, besonders weil die Christen solche unsinnigen Teufel 
sein wollen und es besser wäre, Türken und Tataren im Lande zu dulden.

[15] Ich denke an das Wort des verstorbenen Kurfürsten Friedrich, als er 
m it Erfurt übel dran war. Damals wollten etliche Kriegsleute Erfurt für ihn 
überfallen, wenn er fünf Mann riskieren wollte. »Selbst ein Mann wäre 
zuviel«, sprach er, obwohl doch Erfurt ein ganz anderer Braten in der Küche 
gewesen wäre als Wurzen. Das war ein Fürst!

Was vor Gott bedacht werden m uß  
[ 16] Demnach ist meine untertänige Bitte, E. k. und f. G. wollten Gott ehren, 
ihre eigene Seligkeit erwägen und nicht die ewige Schande und böse Nach- 
rede als Erblast auf so ein herrschaftliches, lobenswertes Fürstentum laden, 
auch die armen Untertanen bedenken, sich wider den Teufel bekreuzigen 
und meiner armen Bitte zu Gefallen dies tun: allein in ein Kämmerlein 
gehen, niederknien, die Augen gen Himmel heben und mit Ernst ein Vater- 
unser beten. Dann wird, so Gott will, der heilige Geist E. k. und f. G. Herzen 
ändern.

[17] Auch können gewiß dasselbe alle tun, die rechtschaffenen Herzens 
sind unter den Landständen beider Seiten. Die anderen tollen Hunde kön- 
nen derweil fluchen und zum Henker gehen m it ihrem Gott, dem Teufel, 
dem Gott durch unser Vaterunser-Gebet gewiß wehren kann.

Die Frage von Recht und Notwehr
[18] Und -  was Gott verhüten möge und wofür ja du, mein lieber Herr Jesus 
Christus, mich samt allen, die mit mir beten, gnädiglich erhören wollest -  
wenn auf einer Seite Fürst oder Landstände Frieden und Recht verweigern 
und mit dem Kopf gegen Gott anlaufen und mit rachgierigem, tollem Zorn 
wüten, niemanden hören noch beachten wollten, wohlan, in diesem Fall, 
den Gott gnädiglich abwende, trete ich auf die Seite, es sei mein gnädiger
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Herr der Kurfürst und seine Landstände oder ME1N gnädiger Herr erzog
Morıtz und se1nNe Landstände denn 1er gilt eın Heucheln, ich rede VOI
(:Ott auf me1n £W155enN ich '} 5asc ich, 1n diesem Faill aut die eıte,
die Recht und Frieden anbietet und annehmen kann oder begehrt Denn
wenngleich die andere e1te das höchsteechätte und berechtigten Orn
zeıgen könnte, verdammt S61e sich doch selbst damit, sS1e (iOtt 1ın seine
GCewalt greift, selber Richter und Vergelter eın 11 und damit die egen-
se1ite ZUT Notwehr zwiıngt und mıt ihrem Verhalten die (‚egenseite 1Ns
ec und unschuldig macht, sich selber aber AUSs dem ec. 1Ns
Unrecht Sturzt, wıe oben ‚gr wurde. Denn S() heißt S \Dtn 16,20| »Was
recht 1St, dem sollst du 1n gerechter Weıse nachjagen«, und |Röm L 19]
»„Meın ıst die Vergeltung.«

119] Und alsdann soi] die Seite, die Recht Uun!:! Frieden sucht, getrost un!
freimütig sich wehren und sich auft mich berufen, ich das ın Ottes
Auftrag gESAaRT, geraten und dazu ermahnt habe Denn ichll verursach-
tes Blut und die Verdammnis jener Seite auf mich nehmen, IMU: das auch
gewilfß Tu  3

Der Ernstfall
120| Und Wenn 65 1ın käme, w as CGiott verhindern mOÖge, daß 1119  - 1Ns Feld
zöge oder irgendwie eın Angriff stattfände, dann ne1g UICc Häupter hierher

unNns ach Wittenberg und laßt uUNsSseIC an! ber euch erheben, die ich
euch hiermit LUSaBC ZUT Vergebung £-  CI ünde, WC ihr euch AauUus Not
wehren müßt und doch eCc. annehmen und en WO und da
durch auch 1n diesem Fall VOI (CGiott gerecht seid; und glaubt uNseIcT bso-
lution. [21| Danach seid getrost und unerschrocken, richtet Büchsen und
pie: aıf die Kinder des Unfriedens, des OrNs und der aC Ottes
geschehe. Wer stirbt der sterbe seliglich, weil 1 Gehorsam und ın der
Notwehr geschieht, seinen Fürsten und sSe1in Land schützen. Wır
mMussen unl5s5 nıicht Tode tfürchten VOüI einem lebendigen Teufel, viel wen1-
CI VOTr Sterblıchen Menschen.

122| Dem anderen unfriedlichen, rachgierigen Hauten verkündige ich hier,
damit S1€e WIissen und sich nicht 1 üngsten Gericht entschuldigen sol-
len, dafß S$1iE sich selhbst 1n den Bann un: Ottes ucC. begeben
enund, WCCNN Ss1e 17 Krıege umkommen, ewiglic. verdammt sSe1in IMUuS-
SCI1 mi1t Leib und eele Denn s1e führen nicht 1LLUI ohne CGilauben Krıeg,
sondern bringen auch ach dem weltlichen Recht eın böses (‚ewissen ın die
chlacht

I0

Herr der Kurfürst und seine Landstände oder mein gnädiger Herr Herzog 
Moritz und seine Landstände -  denn hier gilt kein Heucheln, ich rede vor 
Gott auf mein Gewissen -, ich trete, sage ich, in diesem Fall auf die Seite, 
die Recht und Frieden anbietet und annehmen kann oder begehrt. Denn 
wenngleich die andere Seite das höchste Recht hätte und berechtigten Zorn 
zeigen könnte, so verdammt sie sich doch selbst damit, daß sie Gott in seine 
Gewalt greift, selber Richter und Vergelter sein will und damit die Gegen- 
seite zur Notwehr zwingt und so m it ihrem Verhalten die Gegenseite ins 
Recht setzt und unschuldig macht, sich selber aber aus dem Recht ins 
Unrecht stürzt, wie oben gesagt wurde. Denn so heißt es [Dtn 16,20]: »Was 
recht ist, dem sollst du in gerechter Weise nachjagen«, und [Röm 12, 19]: 
»Mein ist die Vergeltung.«

[19] Und alsdann soll die Seite, die Recht und Frieden sucht, getrost und 
freimütig sich wehren und sich auf mich berufen, daß ich das in Gottes 
Auftrag gesagt, geraten und dazu ermahnt habe. Denn ich will so verursach- 
tes Blut und die Verdammnis jener Seite auf mich nehmen, muß das auch 
gewiß tun.

Der Ernstfall
[20] Und wenn es dahin käme, was Gott verhindern möge, daß man ins Feld 
zöge oder irgendwie ein Angriff stattfände, dann neigt eure Häupter hierher 
zu uns nach Wittenberg und laßt unsere Hände über euch erheben, die ich 
euch hiermit Zusage zur Vergebung eurer Sünde, wenn ihr euch aus Not 
wehren m üßt und doch gerne Recht annehmen und haben wollt und da- 
durch auch in diesem Fall vor Gott gerecht seid; und glaubt unserer Abso- 
lution. [21] Danach seid getrost und unerschrocken, richtet Büchsen und 
Spieß auf die Kinder des Unfriedens, des Zorns und der Rache. Gottes Wille 
geschehe. Wer s tirb t, der sterbe seliglich, weil es im Gehorsam und in der 
Notwehr geschieht, um seinen Fürsten und sein Land zu schützen. Wir 
müssen uns nicht zu Tode fürchten vor einem lebendigen Teufel, viel weni- 
ger vor sterblichen armen Menschen.

[22] Dem anderen unfriedlichen, rachgierigen Haufen verkündige ich hier, 
damit sie es wissen und sich nicht im Jüngsten Gericht entschuldigen sol- 
len, daß sie sich selbst in den Bann getan und unter Gottes Fluch begeben 
haben und, wenn sie im Kriege umkommen, ewiglich verdammt sein müs- 
sen mit Leib und Seele. Denn sie führen nicht nur ohne Glauben Krieg, 
sondern bringen auch nach dem weltlichen Recht ein böses Gewissen in die 
Schlacht.
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ıin etzter Rat un Gebetswunsch
123 Und ich rate treulich, wWel einem unfriedlichen Fürsten rıeg
ührt, der laufe, w as CT laufen kann, dem e  €, errette se1Ne eele und
lasse seinen rachgierigen, tollen Fürsten lein und selber mıiıt denen Krieg
führen, die mıiıt ıhm ZU. Teutfel fahren wollen. 24| Denn niemand 1st BC-
ZWUNSCIL, sondern 1St ihm vielmehr verboten, Fürsten und erren gehor-
5ı sSe1in oder ihnen den Eid halten mıiıt Geftahr der Verdammnis der
e1ıgenen eele, wWEenll das wider CGiott und Recht 1sSt ES€l » JDas können WITr
Cun, w 4s WI1Tr miı1t ecC un können.« 125] Und ich bitte und O:  e, CGiott
dem rachgierigen Hauten eın VerzZagtes Herz, zitternde ände, schwanken-
de Knıe geben werde, wI1e Maose Sagt |Dtn 28,2 y l, da{fß S1€ auf sieben egen
liehen, S1E auft einem Weg hinausgezogen Sind. Amen

126| Der barmherzige C(iott chicke seınen Friedensengel, der sowohl ZW1-
schen den Fürsten als auch zwischen den Landständen rechte Einigkeit
erwecken moOöge, wWwIie WIr uns e1nes auDens und des Evangeliums Cio0ttes
rühmen.

Barbeitet VO: Prot Dr. einhar: Schwarz, alzstr 43, XII G ermering

LUTHER UN DER GENANNTE „G E  *'E «

Von Andreas Pawlas

Das Prohblem

Zuerst der Golfkrieg VOINn 1990/1 und dann der NA[ O-Eı1ınsatz 1 hemalıi-
SCH Jugoslawien bewegte die politische und kirchliche Offentlichkeit
einer Debatte ber Kriıegun Frieden. Gegensatz den Zeıten des
Ost-West-Konflikts miıt sSseiNner paradoxen, sich gegenselt1g angedrohten
talen nuklearen Vernichtung, wird nunmehr die rage, ob ein rıeg )>g -
recht« eın könne, nicht mehr brüsk zurückgewiesen oder als „überholte
bezeichnet.
L He international geforderte „Nothilfe« gebietet ottes un! der
Menschen willen mittlerweile eindringlich, sich 1n äahnlicher €1se miıt
Gründen, Ursachen, Schuld, ec und Unrecht beschäftigen, WI1IEe CS

traditionell Aufgabe der christlichen 33 LehreVgerechten Krieg« wal. Und

Luther 65, 109—124, ISSN 0-62 109
Vandenhoeck Ruprecht 19095

Ein letzter Rat und Gebetswunsch
[23] Und ich rate treulich, wer unter einem so unfriedlichen Fürsten Krieg 
führt, der laufe, was er laufen kann, aus dem Felde, errette seine Seele und 
lasse seinen rachgierigen, tollen Fürsten allein und selber mit denen Krieg 
führen, die mit ihm zum Teufel fahren wollen. [24] Denn niemand ist ge- 
zwungen, sondern es ist ihm vielmehr verboten, Fürsten und Herren gehör- 
sam zu sein oder ihnen den Eid zu halten mit Gefahr der Verdammnis der 
eigenen Seele, wenn das wider Gott und Recht ist. Es heißt: »Das können wir 
tun, was wir mit Recht tun können.« [25] Und ich bitte und hoffe, daß Gott 
dem rachgierigen Haufen ein verzagtes Herz, zitternde Hände, schwanken- 
de Knie geben werde, wie Mose sagt [Dtn 28,25 ], so daß sie auf sieben Wegen 
fliehen, wo sie auf einem Weg hinausgezogen sind. Amen.

[26] Der barmherzige Gott schicke seinen Friedensengel, der sowohl zwi- 
sehen den Fürsten als auch zwischen den Landständen rechte Einigkeit 
erwecken möge, wie wir uns eines Glaubens und des Evangeliums Gottes 
rühmen.

Barbeitet von: Prof. Dr. Reinhard Schwarz, Salzstr. 43, 82110 Germering

L U T H E R  U N D  DER S O G E N A N N T E  » GE RE CHT E «  KRIEG 

Von Andreas Pawlas

I. Das Problem

Zuerst der Golf krieg von 19 90/1 und dann der NATO-Einsatz im ehemali- 
gen Jugoslawien bewegte die politische und kirchliche Öffentlichkeit zu 
einer neuen Debatte über Krieg und Frieden. Im Gegensatz zu den Zeiten des 
Ost-West-Konflikts m it seiner paradoxen, sich gegenseitig angedrohten to- 
talen nuklearen Vernichtung, wird nunmehr die Frage, ob ein Krieg »ge- 
recht« sein könne, nicht mehr brüsk zurückgewiesen oder als »überholt« 
bezeichnet.
Die international geforderte »Nothilfe« gebietet es um Gottes und der 
Menschen willen mittlerweile eindringlich, sich in ähnlicher Weise mit 
Gründen, Ursachen, Schuld, Recht und Unrecht zu beschäftigen, wie es 
traditionell Aufgabe der christlichen »Lehre vom gerechten Krieg« war. Und
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